
  

Verallgemeinerung

 Nicht alle reisenden Dachdecker sind Dach- und
Fassadenhaie

Unter der Überschrift „Dach-Haie kassieren ab“ veröffentlicht eine Lokalzeitung eine
Warnung des Dachdeckerverbandes vor unseriösen Handwerkern, die ahnungslosen
Hausbesitzern an der Haustür eine Dachreparatur oder aber gleich eine
Dachsanierung, eine Umdeckung oder eine Fassadenkleidung andrehen. Nach der
Manier von Drückerkolonnen würden derzeit ganze Gemeinden generalstabsmäßig
abgearbeitet. Die Zeitung zitiert den Hauptgeschäftsführer des
Landesinnungsverbandes mit der Feststellung, Pfusch werde zu weit überhöhten
Preisen verkauft und Reparaturen würden ausgeführt, die überhaupt nicht notwendig
seien. Er rate, von solchen Haustürgeschäften grundsätzlich Abstand zu nehmen
und die Verbraucherschutzverbände oder die örtliche Dachdeckerinnung
einzuschalten. Ein Berufsverband Unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker
kritisiert in einer Beschwerde beim Presserat eine starke Einflussnahme der
Dachdeckerinnung auf die Berichterstattung der Zeitung. Diese vermittele den
falschen Eindruck, dass Dachdeckerarbeiten im Reisegewerbe gar nicht frei
angeboten werden dürften. Außerdem werde in dem Artikel behauptet, viele dieser
Betriebe seien noch nicht einmal in der Handwerksrolle zugelassen. Die
Redaktionsleitung des Blattes beruft sich auf eine Pressemitteilung des
Dachdeckerverbandes. Der Geschäftsführer der Landesinnung habe glaubhaft
versichert, über Dachdecker im Reisegewerbe werde häufig geklagt. Der Artikel
greife ersichtlich nicht alle Handwerker, die mit einer Reisegewerbekarte arbeiten,
pauschal an, sondern beziehe sich lediglich auf unseriöse Handwerkerkolonnen. Auf
keinen Fall suggeriere der Artikel, dass reisende Gewerbetreibende unseriös seien.
(2002)

Der Presserat wirft der Zeitung einen Verstoß gegen die journalistische
Sorgfaltspflicht vor. Seiner Ansicht nach erweckt der Beitrag über die Dach- und
Fassadenhaie beim Leser den Eindruck, alle Dachdeckerbetriebe im Reisegewerbe
seien unseriös. In ihrem Artikel hätte die Redaktion darauf hinweisen müssen, dass
die Mitteilung des Dachdeckerverbandes sich nur auf bestimmte und nicht generell
auf alle Betriebe im Reisegewerbe bezieht. Unter Hinweis auf Ziffer 2 des Kodex
erhält die Zeitung einen Hinweis. (B 58/02)
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